
Arbeitssicherheit und

ArbeitnehmerInnenschutz 

2008 absolvierte ich in Bad Vöslau berufsbegleitend die 

Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft. Ich konnte ohne 

Probleme Beruf und Weiterbildung verbinden und habe 

mir ein zweites Standbein geschaffen, sowie meinen 

aktuellen Arbeitsplatz gesichert, was gerade in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten wichtig ist.

Gleichzeitig wurde ich animiert in der beruflichen 

Weiterbildung als Trainer mein erlerntes Wissen weiter 

zu geben. Ich absolvierte einen toll gestalteten Kurs 

mit ausgezeichnetem Vortragspersonal!

Arbeitsplatzsicherung 

und 2. Standbein für die Zukunft.

„

“

„

Alfred Jenner

Fuhrparkleiter
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Zielgruppe

Ziel

Inhalte

Dauer

Preis

Service-Center

Wr. Neustadt
02622 | 835 00

Ort Termin Tag Zeit Seminar-nr.

Möllersdorf Frühjahr 2011 –– –– 10105022

Personen, die als Sicherheitsfachkräfte gem. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz §74 AschG nominiert werden sollen. 
Personen, die ein Hochschul- oder Fachhochschulstudium einer technischen oder naturwissenschaftlichen Studienrichtung 
erfolgreich abgeschlossen haben, oder eine Reifeprüfung an einer HTL erfolgreich abgelegt haben, oder nach 
gewerberechtlichen Vorschriften eine Meisterprüfung oder den erfolgreichen Abschluss einer Werkmeisterschule 
nachgewiesen haben oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert haben und eine mindestens zweijährige, 
dieser Ausbildung entsprechende betriebliche Tätigkeit ausgeübt haben.

Die schriftliche Abschlussprüfung besteht aus der Ausarbeitung einer Projektarbeit nach vorgegebenem Thema und deren 
Präsentation. Im Rahmen dieser Präsentation werden von der Prüfungskommission die mündlich zu beantwortenden 
Fragen gestellt. Diese Ausbildung hat den Status einer Berufsausbildung!

Einführung und Grundlagen; Rechtsgrundlagen und Normen; Grundsätze der Organisation und der Methoden des 
betrieblichen ArbeitnehmerInnenschutzes; Sicherheit von Arbeitssystemen mit Anwendungsfällen; Ergonomie, Grundlagen 
der Anwendung; Schadstoffe, Grundlagen der Anwendung; Ermittlung und Beurteilung von Gefahren, Festlegung von 
Maßnahmen; Kosten-Nutzen-Analyse; Psychologische und betriebssoziologische Grundlagen des betrieblichen Arbeitneh-
merInnenschutzes; Spezifische Vorschriften, Gefahren und Arbeitsbedingungen im Verkehrsbereich und Verkehrsmittel.

290 Unterrichtseinheiten mit Präsenzphasen und Selbststudium

EUR 3.290,- inkl. Kursskripten

Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft 
nach § 74 ASchG

Service-Center

Wr. Neustadt
02622 | 835 00

Ort Termin Tag Zeit Seminar-nr.

Möllersdorf         15.09.2010         MI         18:00-20:00        10199064
Möllersdorf         17.11.2010         MI         18:00-20:00        10199065
 

Kostenlose Informationsveranstaltungen –
Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft 
nach § 74 ASchG 

Um Anmeldung wird gebeten!
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Zielgruppe

Ziel

Inhalte

Dauer | Preis

Service-Center

Amstetten
07472 | 633 38

St. Pölten
02742 | 313 500

Wr. Neustadt
02622 | 835 00

Ort Termin Tag Zeit Seminar-nr.

Amstetten 17.11.-19.11.2010 MI-FR 08:00-16:00 10305057

Krems 25.11.-27.11.2010 DO-SA 08:00-16:00 10205062
St. Pölten 21.10.-23.10.2010 DO-SA 08:00-16:00 10205061

Bruck/Leitha 29.09.-01.10.2010 MI-FR 08:00-16:00 10105102
Bruck/Leitha 01.12.-03.12.2010 MI-FR 08:00-16:00 10105103
Möllersdorf 16.06.-18.06.2010 MI-FR 08:00-16:00 10105006
Möllersdorf 22.09.-24.09.2010 MI-FR 08:00-16:00 10105099
Möllersdorf 20.10.-22.10.2010 MI-FR 08:00-16:00 10105100
Möllersdorf 24.11.-26.11.2010 MI-FR 08:00-16:00 10105101

Alle Personen die als Sicherheitsvertrauensperson bestellt werden und die notwendigen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen erfüllen gem. ASchG. Par. 4(1).

Erwerb der notwendigen Fachkenntnisse zur Ausübung der Funktion als Sicherheitsvertrauensperson.

Lt. Par. 10 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz sind seit 1. Juli 1996 alle ArbeitgeberInnen verpflichtet, entsprechend der Betriebsgröße 
Sicherheitsvertrauenspersonen zu bestellen. Den Teilnehmern/Teilnehmerinnen werden die Grundbegriffe der Sicherheitstechnik und 
der gesetzlichen Regelungen vermittelt. Die fachliche Ausbildung umfasst die gesetzlich vorgeschriebenen 24 Trainingseinheiten. 
Gesetzliche Grundlage ist das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), in dem mit der Sicherheitsvertrauenspersonen-Verordnung 
(SPO-VO) die Funktion geregelt ist. Sicherheitsvertrauenspersonen sind zu bestellen, wenn in einem Betrieb regelmäßig mehr als 
10 ArbeitnehmerInnen beschäftigt werden. Ab 51 ArbeitnehmerInnen müssen mind. 2 Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sein, 
usw. Der/Die ArbeitgeberIn muss die erforderliche Arbeitszeit für die Ausbildung der bestellten Sicherheitsvertrauenspersonen zur 
Verfügung stellen. Die Sicherheitsvertrauenspersonen müssen eine Ausbildung von mindestens 24 Unterrichtseinheiten auf dem 
Gebiet des ArbeitnehmerInnenschutzes nachweisen.

24 Unterrichtseinheiten | EUR 260,-

Sicherheitsvertrauensperson – Grundausbildung

Ort Termin Tag Zeit Seminar-nr.

St. Pölten 11.10.-13.10.2010 MO-MI 08:00-16:00 10205063

Inhalte

Dauer | Preis

Service-Center

St. Pölten
02742 | 313 500

Jedes Unternehmen ist verpflichtet, geeignete Vorkehrungen zu treffen, um das Entstehen eines Brandes zu verhindern. 
Die gesetzlichen Vorschriften zur Bestellung von Brandschutzorganen fallen im Zuge des ArbeitnehmerInnenschutz-Gesetzes und 
der Arbeitsstättenverordnung in die Hoheit des Bundes. Es finden sich jedoch auch im Rahmen der Feuerwehr- und Feuerpolizei-
gesetze zahlreiche bundesländerspezifische Bestimmungen.

BrandschutzwärterInnen haben den/die Brandschutzbeauftragte/n zu unterstützen und insbesondere Kontrollen der Brandsicher-
heit innerhalb eines bestimmten, ihnen durch den/die Brandschutzbeauftragte/n zugewiesenen Bereiches (Gebäudeteil) durchzu-
führen. Vermittelt werden die Grundlagen für die praxisbezogene Durchführung des Betriebsbrandschutzes, z. B. Brandgefahren im 
Betrieb, Überwachung der Brandsicherheit, Brennen und Löschen, tragbare Feuerlöschgeräte und Löschübung. Brandschutzbeauf-
tragte sind gemäß ÖN F 1000 geschulte Organe, welche für die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen in einem Betrieb, einer An-
lage oder einem Objekt verantwortlich sind. Laut § 41 des NÖ FGG hat der/die BetriebsinhaberIn zur Wahrung der Betriebssicher-
heit eine/n Brandschutzbeauftragte/n zu bestellen. Vermittelt wird das fachliche Grundwissen, wie Brandgefahren, Brandverhalten 
von Baustoffen, Brandwiderstand von Bauteilen, organisatorischer Brandschutz, technische Brandschutzeinrichtungen und Straf- 
und zivilrechtliche Aspekte, für die Aufgaben und Maßnahmen des/der Brandschutzbeauftragten gemäß Arbeitsstättenverordnung. 
Bei bestandener Prüfung erhalten die TeilnehmerInnen einen österreichweit gültigen Lichtbildausweis (Brandschutzpass). 
Damit sind die TeilnehmerInnen berechtigt die Funktion des/der Brandschutzbeauftragten eigenverantwortlich auszuüben.

24 Unterrichtseinheiten | EUR 450,- inkl. Kursskripten

Ausbildung zum/zur Brandschutzbeauftragten und 
zum/zur Brandschutzwart/-wärterin



work oryfact

Wirtschaftliche Gegebenheiten und Kenntnis der 

Unternehmensstruktur sind die Basis für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir verbinden Ihre 

Vorgaben mit den Interessen von 

ArbeitnehmerInnen aus folgenden Bereichen:

�Büro, Administration

�Industrie und Gewerbe

�Dienstleistung

�Technik und EDV

Unser Team ist hoch motiviert mit der Zielsetzung, 

Ihnen für 

die jeweilige Aufgabe innerhalb kürzester Zeit 

vorzustellen. 

 stellt Ihnen ein modernes 

Personalmanagement zur Verfügung.

Ihre Top-Kandidatin/Ihren Top-Kandidaten

workfactory

 

In unserer Region sind wir stark!

Für unsere Kunden, unsere

MitarbeiterInnen und für Jobsuchende!

workfactory Personalvermittlung GmbH

2700 Wr. Neustadt . Babenbergerring 9b 

www.workfactory.at . office@workfactory.at

- Tochterunternehmen des BFI NÖ -

 Tel 02622 82 228


